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minister für Bildung und Wissenschaft daher die nachfolgen en 
punkte zur Hochschulausbildung vor.
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Erster Teil: Notwendigkeit und Chancen der Stu- 
dienreform

I. Veränderte Rahmenbedingungen der Hochschulausbildung

1. Die Regierungschefs von Bund und Ländern haben in ihrem Beschluß vom 
4. November 1977 zur Öffnung der Hochschulen nachdrücklich Fortschritte 
in der Studienreform gefordert. Die Notwendigkeit besonderer Anstrengun
gen zur Reform von Lehre und Studium sind weithin anerkannt. Das Stu
dienangebot muß den veränderten Rahmenbedingungen der Hochschulaus
bildung Rechnung tragen. Diese sind:

-  Verdreifachung der Studienanfängerzahlen/Vervierfachung der Studen
tenzahlen in den letzten 20 Jahren

-  Entwicklung in den wissenschaftlichen Disziplinen mit der Tendenz fort
schreitender Spezialisierung

-  Veränderte Berufsperspektiven für Hochschulabsolventen

-  Bildungsansprüche der geburtenstarken Jahrgänge

-  Langsameres Wachstum der Haushaltsmittel für den Hochschulbereich 
angesichts der Bedürfnisse anderer Bildungsbereiche, insbesondere der 
beruflichen Bildung

2. Dies erfordert Strukturveränderungen, die nicht länger aufgeschoben werden 
dürfen, um Schaden für die Studenten, die Hochschule als Institution und 
das Verhältnis zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem zu vermeiden. 
In den meisten Fächern geben die Symptome struktureller Schwächen der 
derzeitigen Hochschulausbildung Anlaß zu Besorgnis:

-  überlange Studienzeiten

-  hohe Anteile von Fachwechslern und Studienabbrechern

-  deutliche Tendenzen zu persönlicher, gesellschaftlicher und fachlicher 
Desorientierung der Studenten

-  Überforderungsklagen bei Studenten und Hochschullehrern

-  Entfremdungserscheinungen zwischen Hochschullehrern und Studenten, 
zwischen Hochschule und Gesellschaft

-  Verständigungsprobleme zwischen Hochschule und Arbeitswelt, insbe
sondere über die Maßstäbe qualifizierter Berufsvorbereitung.
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a u s ^ i ^ t a ^ ^ S a B u r ^ Ä ’ dkt VerrntW° rtUng für die H°chschul- 
Beteiligten: der%” ude„[end er stTeXZU "egt im Interesse ■“*
Hochschule als Institution der Hochschul|ehrer, der
reformarbeit nicht als Belastung, sondern a T c S L S b Ä ^  StUdkn'

II. Vorarbeiten in der Studienreform 

Studienreform ist eine stänrfioA .
derungen in der Hochschuhifsbadunfzei81'  ' t  die blsheri*en Ve™"-
Prozeß. Gle,obwohl sind

I .  den i « e „  jah™  wurden V(w rt-K ,  ^  ^

~  E,n« Vielzahl „euer Studi.n- und Prüfungsordnungen is, vorgeleg, wor

Gremien (in sb eso n d e reW isw t^ ft^ T  w ^ 11 V° n Institutionen und 
renz, K u l .n s m i n i s t o k o n S e ^ l t S ;  W m ä' UUCh'  Rektorenkonfe-

HandlungsinstruTCn?eeg 3 a f f ln SlrUkl''re,ltSChe'dUn8en selroffen ™d

haben • “ s,u -

sa m m e n fa sse n d e ^ 'S S a a n ? I i™ trl1 n" a “ " "  ” ,S' ba'" " “ d“ 1- Ei"e zu 
das in der Studienreform Erreichte !  ^  u " 85 noch nicht vor; sie würde 
Erfahrungen und Fortschritte breiter _eUÜlcher machen und dazu beitragen, 
ngen Anstrengungen an den b e s te h e n d e n f—’ Gleichwohl haben die bishe-

r t  ? undiesendes 8eändm; di^ ^ Ä “ iidung

fen worden oder wegen"Schtierigkeke2dh t“ tSchieden«enu«aufgegrif- 
mert worden. gketen der Konsensbildung ausgeklam-

-  Erfolgversprechende Ansät7P c;„j
dinierung vereinzelt und ohne ResnümeiSt "?angels überregionaler Koor- 

ne Resonanz auf breiter Front geblieben.



III. Studienreform im Wege der Verständigung

1. Studienreform kann nicht durch Machtspruch verordnet werden. Für sie gibt 
es auch kerne technokratischen Patentrezepte. Die unterschiedlichen Interes 
sen und Vorstellungen der Beteiligten und Betroffenen und die Verschieden, 
heilen in den einzelnen Fachern und Studiengängen erfordern eine breit ange-
e  ; , r  Zlel0" entlerte Dlskussi0n- Im Widerstreit tatsächlich oder ver
meintlich gegenläufiger Forderungen -  wie Studienzeitverkürzung bei

b,erufIichen Flexibilität, Differenzierung des 
Studienangebots bei Wahrung der Durchlässigkeit und Gleichwertigkeit 
Verstärkung der didaktischen Bemühungen bei gleichzeitiger „erschöpfende; 
Nutzung der Ausbildungskapazitäten -  lassen sich Lösungen nur in einem 
konzentrierten und differenzierten Dialog aller Beteiligten finden.

2. Andererseits sind dieser Diskussion durch den großen Problemdruck zeitliche 
Grenzen gesetzt: Das Jahr 1978 muß zur Verständigung über die dringlich 
sten Ziele und Maßnahmen der Studienreform führen. 8

Zweiter Teil: Hochschulausbildung und Beschäfti
gungssystem
Auch Hochschulausbildung ist Berufsbildung, 
durch Wissenschaft gehören zusammen. Berufsvorbereitung und Bildung

IV. Bildung durch Wissenschaft

Studium war seit jeher mehr als nur Vermittlung beruflich verwertbarer Fähig
keiten und Fertigkeiten. Daran ist auch künftig festzuhalten.

1. Bildung hat auf allen Stufen ihren Eigenwert auch darin, daß sie zur Selbster
kenntnis und Selbstfindung, zum Verständnis der Umwelt sowie zur Verstän
digung und zum gemeinsamen Handeln mit anderen beiträgt. Die Hochschu
le erfüllt ihren besonderen, über die bloße Berufsvorbereitung hinausreichen
den Bildungsauftrag durch die Vermittlung wissenschaftsorientierter Einstel
lungen und Verhaltensweisen: Vorurteilslosigkeit und Toleranz, Fähigkeit zu 
Kritik und selbstkritischer Reflexion, Offenlegung von Prämissen und Gren
zen, Zielstrebigkeit und Beharrlichkeit, Mut zur Selbständigkeit und zum 
Eingeständnis von Fehlschlägen, Immunität gegen Selbstüberschätzung auch 
im Erfolg und Respekt vor dem Unerforschten.

:. Die Vermittlung und Festigung solcher Einstellungsweisen und die Verbin
dung von Wissenschaft und Praxis sollen zugleich dazu beitragen, daß der 
Student „zu verantwortlichem Handeln in einem freiheitlichen, demokrati-
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dings voraus, daß d i e H o c l S T i ^ 8'  Wird” (§ 7 HRG)’ Dies setzt aller’ 
gung über die Kriterien von Wi! mitg *e^er s,ch verstärkt um eine Verständi-
um, Lehre und Forschung b lü h e n  Wissenschaftlichkeit in Studi-

V. Hochschulausbildung als Berufsvorbereitung

Auf der anderen Seite war Stnrt*
auch Berufsvorbereitune und wirHa- <Je.n meisten Disziplinen -  seit jeher 
Studienreform muß daher aus Verantwort"^8 ^  n°Ch S‘Örker a'S bisher sein‘ 
auch die Gegebenheiten und erkennt m”8 ,gegenuber der jungen Generation 
berücksichtigen. Die Hochschullehr ^  Tendenzen des Beschäftigungssystems 
Teil Mitverantwortung für die h n- Russen sich bewußt sein, daß sie für ihren
tragen; die Chancen und Riaiken der Sruden.en
schaft mit ihren hohen AufwenH 8 ^  mussen akzeptieren, daß die Gesell- 

Erwartung hochqualifizierter Leistungen verbind” t°ChSChUlaUSbildUnS 
1* Die notwendige berufliche r* •

Ausrichtung auf aktuelle ^es Studiums bedeutet weder eine
die Berufswelt des Jahres 2000^* den "  untaaÄ n  -  Versuch,
se Passung von Bildunes- und n  ^  Zu >>Pr°gnostizieren” . Eine nahtlo-
gebcn’ noch wird sie künftig errdrtbarÜi U"8T - tk,n h3‘ eS Weder frÜher gC' 
-  sein. Auch sogenannte rph r * Vlebelt'ht nie*11 einmal wünschbar
herigen Erfahrungen nur’V orcM ^08"056" ’’ können dafür nach allen bis_ 
Gleichwohl gibt es zumindest zwei !8 verwendbare Richtungsanzeiger sein, 
wörtliche Planung der Hochsrh i .futlge Faktoren, an denen eine verant- 

2 Heul, , „• Hochschulausbildung „ich. Bnger vorbei gehen kann;
Heute studieren nicht nur wesentlirh™ i.
und geprägte Studenten als noch v«r . ftebr’ sondern auch anders vorgebildete
gen und Fähigkeiten der sozial» 0 Jahren. Die Spannbreite der Neigun- 
und der beruflichen Erwartnnoe ” erkunft, der Bildungsvoraussetzungen’ 
schulausbildung durch eine s t S c e r / n ^  geworden- Dem muß die Hoch- 
Rechnung tragen. Leitziel e in er a  Differenzierung des Studienangebots 
kann nicht mehr allein die Herantcm * dUng 0/0 eines Altersjahrgangs
ses für die Hochschulen und die Fr. * u"8 des. wissenschaftlichen Nachwuch- 
tive Ausweitung sollte nicht nachträÜr S,em' Die stattgefundene quantita- 
Veränderungen des Studienaneeh f ^ k l a g t ,  sondern durch strukturelle 
wirtschaftliche und soziale Entwi eantwortet und als Chance für die 
müssen sich daher mit gleichemT "8 genutzt werden- Die Hochschulen
beruflichen Erwartungen der Mph"??861̂ 6111 den AusbiIdungsinteressen und 
an neuen Funktionsbereichen nnH u rer Student<m widmen, d. h. auch 
und Funktionen auf mittlerer Fhpn der Be™fswelt (auch Aufgaben 
em System weiterführender AusbUH ° nentleren- Auf dieser Basis kann dann

or erung des wissenschaftlichen ^"hwi-fh""60’ ZU der aucb d'e besondere



3. Die Zeiten des allgemeinen Arbeitskräftemangels und des besonderen „Aka- 
demikerdefizits” sind -  zumindest auf mittlere Frist -  vorbei. In den näch- 
sten Jahren treffen steigende Zahlen von Hochschulabsolventen aus gebur
tenstarken Jahrgängen auf einen Arbeitsmarkt, der -  zumal im öffentlichen 
Dienst als dem bisherigen Hauptabnehmer -  durch veränderte Rahmenbe- 
dingungen (verminderter Ersatzbedarf, nachfolgende geburtenschwache 
Jahrgänge, fmanzwirtschaftliche Grenzen) gekennzeichnet ist. Der Wettbe
werb um die gehobenen Positionen in der Berufswelt wird schärfer werden. 
Ein erheblicher Teil der Absolventen wird -  zumindest in einer beruflichen 
Anfangsphase -  auch Beschäftigungen übernehmen, die -  sei es in fachli 
eher Hinsicht, sei es im Hinblick auf die Funktionsebene -  der ursprüngli
chen Ausrichtung der Erstausbildung nicht oder nicht voll entsprechen Die 
Hochschulausbildung muß dem Rechnung tragen: Sie muß durch verstärkten 
Praxisbezug des Studiums und verbesserte Studienberatung die berufliche 
Orientierung der Studenten fördern, durch eine ausreichende Grundbildung 
in allen Studiengängen die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten der Ab 
solventen verbreitern und das unvermeidbare Risiko von Fehlentscheidungen 
durch ein differenzierteres Studienangebot, verbunden mit den Möglichkei
ten des Ergänzungsstudiums und der Weiterbildung, mindern.

VI. Mitverantwortung des Beschäftigungssystems

Studienreform allein genügt nicht: Auch das Beschäftigungssystem muß durch 
abgestimmte Maßnahmen seiner Mitverantwortung gerecht werden. Hierzu ha
ben die Regierungschefs von Bund und Ländern in ihrem Beschluß vom 4 No 
vember 1977 festgestellt: „Die Aufgabe, die beruflichen Chancen der geburten
starken Jahrgänge zu sichern, kann nicht allein über das Ausbildungssystem 
sondern muß vor allem im Beschäftigungssystem gelöst werden. Diese politi
sche und ökonomische Aufgabe stellt sich nicht nur den staatlichen Organen 
sondern verlangt auch von den Verantwortlichen in Bildungseinrichtungen und 
von Wirtschaft und Gesellschaft Verständnis und Solidarität.”

1. „Die Beschäftigungslage ist entscheidend zu verbessern.” Mit dieser Feststel
lung haben die Regierungschefs das Ziel der Vollbeschäftigung auch für die 
Zeit der geburtenstarken Jahrgänge bekräftigt. Dies ist ein Eckwert auch für 
die Bildungspolitik. Wird dieses Ziel erreicht, so wird auch das Arbeitsplatz
risiko von Hochschulabsolventen in zumutbaren Grenzen bleiben. Die 
Hauptverantwortung für das Erreichen dieses Zieles liegt bei der Wirtschafts
und Arbeitsmarktpolitik. Die Bildungspolitik kann -  sieht man von der Be
schäftigungswirkung des Bildungssektors ab — keine zusätzlichen Arbeits
plätze schaffen. Die Bildungspolitik trägt Mitverantwortung dafür, wenn Ar
beitsplätze nicht qualifiziert besetzt werden können, nicht aber dafür, daß es 
an Arbeitsplätzen insgesamt fehlt.
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2. „Eine Verbesserung der Beschäftigungslage” -  so weiter der Beschluß der 
Regierungschefs -  „erfordert besonders eine vermehrte Schaffung von Ar
beitsplätzen im privatwirtschaftlichen Bereich.” Das gilt insbesondere für 
Hochschulabsolventen, die künftig nicht mehr in gleichem Umfang wie bis
her vom öffentlichen Dienst aufgenommen werden können Die sog Aka
demikerquote” in der privaten Wirtschaft ist trotz beachtlicher Steigerungs
raten in den letzten 15 Jahren noch vergleichsweise niedrig und ausbaufähig 
Ihre Ausweitung setzt allerdings -  zumal in mittelgroßen Betrieben -  ein 
Umdenken und ein Loslösen vom herkömmlichen Bild des „Akademikers” 
auch auf seiten der Beschäftiger voraus. Hochschulabsolventen sollten bei 
der Bewerbung um mittlere Positionen eine faire Chance erhalten. Sie sollten 
weder allem aufgrund ihres Bildungsabschlusses bevorzugt noch aufgrund ih
rer Hochschulausbildung mit dem „Malus” pauschaler Vorurteile („praxis- 
,ern ’ ”^ e tfremd ’ »überqualifiziert”) benachteiligt werden. Dabei sollten 

die Beschäftiger nicht einen Mangel, sondern eine Chance darin sehen, daß 
auch die Berufsemtrittsphase noch (betriebsbezogene) Ausbildungsfunktio- 
nen wahrzunehmen hat.

3. Insgesamt wächst durch den stärkeren beruflichen Wettbewerb -  auch als 
F-oige von mehr Chancengleichheit im Bildungswesen -  den Beschäftige™ 
eine erhöhte, auch soziale Verantwortung zu. Von den Bedingungen dieses
l e  A r t r  T  ;  BeAre,tSChaft der Beschäf^ ,  die Qualifikationen 

bh h d^  US8eStaltung der Arbeitsplätze angemessen zu
berücksichtigen, wird es abhängen, ob die Chancen des allgemein gestiegenen 
Bildungsniveaus sinnvoll genutzt werden. e 6

Dabei kann die Lösung von Konkurrenzproblemen nicht in der Aufrichtung
Zugunsten von Hochschulabsolventen und 

auf Kosten bisheriger berufspraktischer Aufstiegswege liegen; d. h.: nicht
rufhche^W ^h Praktikern> sondern Entscheidung des be-
ru fliehen Wettbewerbs durch die Leistung im Beruf. Auch im Interesse der
Beschäftiger selbst sollten alle diejenigen Bemühungen verstärkt werden die 
darauf abzielen, auch die Arbeitsplätze unterhalb der Spitzenpositionen so 
auszugestalten, daß die persönlichen Qualifikationen der Arbeitnehmer mög
lichst weitgehend genutzt, ihre Motivation gefördert und damit auch ihre Lel- 
s ungsbereitschaft verstärkt werden. Für alle Arbeitsbereiche und -ebenen

s s s r s z r -
4. Auch der öffentliche Dienst kann sich trotz veränderten Rahmenbedingun- 

gen seiner Mitverantwortung für die beruflichen Chancen der geburtenstar
ken Jahrgange nicht entziehen. Zwar kann nach dem Beschluß der Regie
rungschefs vom 4. November 1977 „eine generelle Ausweitung des öffenth- 
chen Dienstes aus ordnungspolitischen und.finanziellen Gründen nicht in Be
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tracht gezogen werden” . Bei einer differenzierten Analyse der öffentlichen 
Dienste ist jedoch eine Reihe von Defizitbereichen festzustellen, in denen ein 
von den Aufgaben her sinnvoll begründbarer Personalmehrbedarf besteht. 
Zu diesen Bereichen gehören, in allerdings unterschiedlichem Ausmaße, ins
besondere das Bildungswesen, das Gesundheitswesen, das Sozialwesen, aber 
auch Teile der Justiz-, Steuer- und Ordnungsverwaltung.

5. Soweit die Grenzen des „Bedarfs” im öffentlichen Dienst durch finanzielle 
Überlegungen markiert werden, dürfen -  neben Fragen der Umverteilung 
von Arbeit (z. B. Teilzeitbeschäftigung und Änderung der Lebensarbeitszeit) 
-  auch die Fragen der Einkommensstrukturen nicht ausgeklammert bleiben. 
Die Regierungschefs von Bund und Ländern haben daher am 4. November 
1977 die für das Dienst- und Besoldungsrecht zuständigen Minister von Bund 
und Ländern beauftragt, ,,im Hinblick auf die Beschäftigungsmöglichkeiten 
für die geburtenstarken Jahrgänge zu prüfen, ob und ggf. durch welche Maß
nahmen die Aufnahmefähigkeit des öffentlichen Dienstes bei im wesentli
chen gleichbleibendem Gesamtbesoldungsaufwand erhöht werden kann” . 
Bei dieser Prüfung verdienen diejenigen Maßnahmen Vorrang, die einen be
schäftigungspolitischen Effekt erwarten lassen und gleichzeitig den davon 
unabhängigen Forderungen der Dienstrechtsreform Rechnung tragen. Dazu 
gehört insbesondere eine stärkere Angleichung der bisherigen Einstiegsebe
nen für Fachhochschul- und Hochschulabsolventen unterhalb der derzeitigen 
Einstiegsebenen für den höheren Dienst, verbunden mit einer stärkeren Auf
lockerung der Laufbahngrenzen und verbesserten Aufstiegsmöglichkeiten 
nach beruflicher Leistung und Bewährung. Dabei dürfen sich die Überlegun
gen jedoch nicht nur auf die Berufsanfänger beschränken. Sie müssen viel
mehr vom Bewußtsein der Solidarität auch zwischen den Generationen getra
gen sein; d. h.: auch die bereits im Beruf Stehenden müssen ihre Zuwachser
wartungen den veränderten Bedingungen anpassen.

VII. Realistische Status- und Einkommenserwartungen

Die Studenten von heute können ihre Status-, Einkommens- und Karriereerwar
tungen nicht an den zurückliegenden Jahren eines besonderen „Akademikerde
fizits” orientieren. Diese Einsicht wird Enttäuschungen beim beruflichen Ein
stieg verhindern und ihn erleichtern. Die Erfahrung zeigt, daß die Qualität eines 
Arbeitsplatzes auch von der Befähigung und Leistungsbereitschaft des Inhabers 
abhängig ist; daher können auch zunächst vermeintlich „unterwertige” Beschäf
tigungen Entwicklungsmöglichkeiten bieten und berufliche Befriedigung ermög
lichen. Die junge Generation hat durchaus ein Gespür dafür, daß die persönliche 
Befriedigung im Beruf im wesentlichen Umfang von der Qualität der Arbeit und 
keinesfalls allein von der jeweiligen Einkommenshöhe und der relativen Besser
stellung gegenüber anderen Beschäftigten abhängig ist.
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VIII. Studien- und Berufsberatung

Das Anwachsen der Studentenzahlen, die notwendige Differenzierung des Aus
bildungsangebots und die Veränderungen im Beschäftigungssystem erfordern 
eine Intensivierung der Berufsberatung. Dem Studienberechtigten, so der Be
schluß der Regierungschefs vom 4. November 1977, „soll durch die Berufsbera
tung ein möglichst vollständiges, realistisches Bild von den Entwicklungsmög- 
hchkeiten des Arbeitsmarktes für Hochschulabsolventen und von beruflichen 
Alternativen zum Studium gegeben werden” . Die primäre Zuständigkeit der Ar
beitsverwaltung entbindet die Hochschulen nicht von der Mitverantwortung, 
durch eme überschaubare Planung ihres Studienangebots und eine Ausweitung 
und Verbesserung ihrer Studienberatung die berufliche Orientierung der Stu
dienbewerber und Studenten zu erleichtern. Zu diesem Zwecke sollte die Zusam
menarbeit zwischen Hochschule und Arbeitsverwaltung durch konkrete Abspra- 
c en un ^rei^ jungen weiter ausgebaut und verbessert werden. Die Erfah- 
rungen aus der Studien- und Berufsberatung sollten für die Studienreform mehr 
als bisher nutzbar gemacht werden

Oritter Tdl: Fächerübergreifende Anforderungen 
an die Studienreform

^ u l t s b t r r T  ^ erundT ngen in den Rahmenbedingungen für die Hoch-
S  t  ; ,chl r aus dies“  -  “ • * «  * *  W

den Hauntthemen h w u ™ *  ° rm; S*C werc*en ™ folgenden, gegliedert nach 
fachspezifischen Fordwungen1 und -  dargestellt. Die

^  J r s s s
delt, die sowohl bei der thwreSchen gine zusamm®nhän«ende Thematik han-
Realisierung nicht beliebig in Einzelthemen h"8 a T  be‘ der Praktischen den kann. 8 elthemen und -maßnahmen aufgespalten wer-

Differenzierung des Studiensystems (gestuftes Studienangebot)

da* Studienangebot im

zids verlassen,^d^Prin^6 h CinfS. übereinstimmenden allgemeinen^tudien-
ge Überschaubarkeit He^A ^  u urc^läss^keit beeinträchtigt oder die notwendi- 
K i l o S l  Ä S  ? “ f8ee' b“  ” ' d DK Differenzierung ist da-
Stehen und gilt sowohl ffir d"" e f * f ucb vertikal (Qualifikationsebenen) zu ver-



1. Nach § 7 HRG ist das gesamte Studienangebot der Hochschule einem ge
meinsamen allgemeinen Studienziel verpflichtet: ,,Lehre und Studium sollen 
den Studenten auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und ihm die da
für erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden dem je
weiligen Studiengang entsprechend so vermitteln, daß er zu wissenschaftli
cher und künstlerischer Arbeit und zu verantwortlichem Handeln in einem 
freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat befähigt wird” . Die
ses übereinstimmende allgemeine Studienziel ist die Basis der notwendigen 
Differenzierung, Voraussetzung für die erwünschte Durchlässigkeit und 
Rechtfertigung des Diplomgrades für jeden berufsqualifizierenden Abschluß 
(§ 18 HRG).

2. Auf dieser Grundlage sollten die Studienangebote stärker als bisher auch in
nerhalb derselben Fachrichtung differenziert werden: Entsprechend den In
teressen und Fähigkeiten der Studenten und den Anforderungen in den be
ruflichen Einsatzfeldern sollen die Studiengänge Wissenschaft und Praxis in 
unterschiedlicher Weise verbinden und in dafür geeigneten Bereichen Ab
schlüsse nach unterschiedlicher Studiendauer vorsehen (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 
HRG). Dabei soll die Stufung des Studiensystems neue Hochschulabschlüsse 
als chancenvermehrendes Angebot eröffnen, nicht aber den Zugang zu bishe
rigen Hochschulabschlüssen erschweren; Differenzierung des Studienange
bots und leistungsorientierte Durchlässigkeit gehören zusammen.

3. Schon jetzt sind die Studienangebote an Fachhochschulen und Universitäten
Teil eines solchen differenzierten Studiensystems. An den eigenständigen 
Zielsetzungen dieser Studienangebote ist im Prinzip festzuhalten. Ihre Ver
bindung muß jedoch durch Abstimmung der Studiengangplanung und An
rechnung vergleichbarer Studien- und Prüfungsleistungen verstärkt werden 
(§ 4 Abs. 3 Nr. 2 HRG). Diesem -  studienreformorientierten -  Zweck die
nen auch die Zusammenführung der verschiedenen Hochschularten zu inte
grierten oder kooperativen Gesamthochschulen sowie das Zusammenwirken 
von Hochschulen (§§ 5 und 6 HRG).

4. Studiengänge unterschiedlicher Studiendauer, die im wesentlichen auf dassel
be Tätigkeitsfeld vorbereiten oder sich an derselben Wissenschaftsdisziplin 
orientieren, sind im Interesse der Durchlässigkeit und einer bestmöglichen 
Nutzung der Hochschuleinrichtungen miteinander zu verbinden. Über die 
Art dieser Verbindung kann schon wegen der fachlichen Besonderheiten 
nicht allgemeingültig anhand von abstrakten ,,Studiengangmodellen” ent
schieden werden. Unter diesem Vorbehalt dürfte sich allerdings in der Mehr
zahl der Fälle ein konsekutiver Studienaufbau als sachgerecht erweisen; er er
öffnet einerseits die Chance zu einem frühzeitigeren Abschluß und vermeidet 
andererseits eine vorzeitige Festlegung der Studenten sowie eine Isolierung 
und Abwertung der „kürzeren” Studiengänge.
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’ H nrhcT  ,Zeu S “ften System so11 entsprechend der Forderung des
Remf m ^ rf gf  etZ! S erSte Abschluß »berufsqualifizierend” sein. 
Berufsqua lfizierend wird ein Abschluß nicht durch bloße Erklärung von Stu-
diengangplanern, sondern durch seinen realen Zusammenhang mit Einstiegs-
möghchkeiten im Beschäftigungssystem. Das erfordert eine sorgfältige Ana-

^  mUß in e"ger Abstimmung mifden
B esS tiP P r ln f ' ŜVOr8en0mmen werden und auch das Interesse derBeschäftiger an ausreichender Unterrichtung über die angestrebten Oualifi

d0rSfen die

ferenzierunt? Hpc l . . mcht auf dle Weiterentwicklung und Dif-
form erfordert auch M»t mp Uberuhaupt d i c h t e t  werden soll. Studienre- 
des einzelnen HochschiU| h ^ i rprobung- Dabei muß allerdings das Risiko
der Zugang zû  ^ e r e n  l  ^  ^ dadurch abgesichert werden, daß ihm
halten bleibt. ’ 'S ^  unstreidg anerkannten Abschlüssen offenge-

sitäten vorzSeh^n S A b V ^ N l -111 ’uJd lo  Ah" B.%dchen” auch an Univer' 
liehe Gleichartigkeit mit den bertehenden md ' r Eine inhalt" 
hin anerkannten Angeboten der Farhh h J  T  Beschaft'gungssystem weit- 
gel nicht zweckmäßig Fa<*hochschuIen ist dabei jedoch in der Re

ben und an dnefuiüvLsitä^'o^^Tec^H Fachhochschule abgeschlossen ha- 
rufsqualifizierenden Abschlußlrwerhen'^ n " Hochschule einen zweiten be' 
üblichen „Zweitstudiums” spezielle e t w ^ h  anStdle deS bisher
gänge einzurichten, die auf die bereii t ! ‘,b'S zwe,Jahrlge Zusatzstudien- 
und erbrachten Leistungen Ä J S ™ benc“ “ sse’ Fähi* » "

sollten kürzereUE^änzungsstudieIfUnrfSCLanCen der Hochschulabsolventen 
seitig verwendbare Bausteine aus d e ^ W ir tT  an8eb° ten Werden (Z' B' vid‘ 
senschaften und den Philologien! Sie*1 schaftswissenschaften, Rechtswis- 
stand setzen, auf aktuelle Arbeitsmark c h f  die Hochschulabsolventen in
berufsbezogener Qualifikationen ra sch zu rl " ^  Erwerb zusätzlicher 
auch etwaige frühere FehlentsohP,vi ” eagieren und in begrenztem Maße 
Studienangebote nach ‘S S Ä “  W * * “ * S° lche ZUSätzlidien 
den die Gefahr, daß aus GninH^ ufsquallflzlerenden Abschluß vermei- 
keit der Ausbildung (der sog. PoW m  angfs‘rebten vielfachen Verwendbar
lastet, durch heterogene Au«h'M " a .enz ) das Erststudium inhaltlich Über
hang aufgelöst und d a d u r c h seinem innerenZusammen
qualifizierenden Funktion in Frao erw®lse in seiner Qualität und berufs- 

°n in Frage s t e l l t  wird. Zugleich wird durch diese
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Alternative zum „Zweitstudium” bisheriger Art der zeitliche und kapazitati- 
ve Aufwand gegenüber einem weiteren grundständigen Studium wesentlich 
vermindert. Ergänzungsstudien sollten in Zusammenarbeit mit den Organisa
tionen der Arbeitswelt sowie unter Berücksichtigung der Erfahrungen der Ar
beitsvermittlung geplant werden. Für diese Zwecke sollten auch die Möglich
keiten des Fernstudiums stärker als bisher genutzt werden.

9. Für eine stärker forschungsorientierte Vertiefung und Ergänzung des berufs
qualifizierenden Studiums sind Aufbaustudien anzubieten, die in der Regel 
auf einem ersten, unter Umständen aber auch auf einem weiteren berufsqua
lifizierenden Abschluß aufbauen (§ 10 Abs. 5 HRG). Aufbaustudien sollen 
vor allem der Vorbereitung auf den Beruf des Wissenschaftlers dienen, aber 
auch befähigten Bewerbern mit anderen beruflichen Zielsetzungen die Mög
lichkeit zu verstärkt forschungsbezogener Arbeit eröffnen (Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses). In der Gestaltung des Studiums und der 
Abschlüsse (Promotion, Lizentiat, Zertifikate) müssen die Hochschulen 
größtmögliche Gestaltungsfreiheit behalten. Dem Aufbaustudium als we
sentlichem Bestandteil eines gestuften Studiensystems ist neben dem berufs
qualifizierenden Studium ein angemessener Rang auch in der Kapazitäts
planung zu sichern.

10. Zu einem differenzierten Studiensystem gehört ferner das Angebot eines wei
terbildenden Studiums (§ 21 HRG). Seine Möglichkeiten müssen bereits in 
die Planung des ersten berufsqualifizierenden Studiums einbezogen werden 
(vgl. hierzu XVII.).

X. Differenzierung innerhalb der Studiengänge

Das Gebot der Differenzierung des Studienangebots nach unterschiedlichen Nei
gungen und Fähigkeiten der Studenten und nach unterschiedlichen Einsatzmög
lichkeiten in der Berufswelt gilt auch innerhalb der einzelnen Studiengänge.

%
1. Auf der Basis eines möglichst breit angelegten Grundstudiums sollte dem 

Studenten eine Vertiefung von Schwerpunkten, die er selbst bestimmen 
kann, ermöglicht werden (§ 11 Abs. 1 Satz 3 HRG). Die Schwerpunktbil
dung unter dem gemeinsamen Dach eines breiter angelegten Studienganges 
verdient den Vorrang vor der fachlichen Aufsplitterung in mehrere selbstän
dige Studiengänge, die zu Orientierungsschwierigkeiten und Reibungsverlu
sten insbesondere beim Fachwechsel (Ausbildungsförderung, Zulassungsver
fahren) führen. Andererseits dürfen die Schwerpunkte nicht unter dem 
Druck der fortschreitenden Ausdifferenzierung der Fachwissenschaften 
einerseits oder im Hinblick auf vereinzelten Sonderbedarf des Beschäfti
gungssystems (sog. „Nischentheorie”) andererseits zu einer isolierten Spezia-
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lisierung führen; vielmehr müssen sie, z. B. durch gleichzeitige Fortführung 
von Kernfächern, an den Gesamtzielen des jeweiligen Studienganges ausge
richtet bleiben.

2. Die Pflichtveranstaltungen und Wahlpflichtveranstaltungen eines Studien
ganges müssen zeitlich so bemessen und ihr Angebot muß so organisiert wer
den, daß dem Studenten Gelegenheit zur Teilnahme an zusätzlichen Lehrver
anstaltungen nach eigener Wahl verbleibt (§ 11 Abs. 2 Satz 4 HRG). Für die
sen Bereich der individuellen Studiengestaltung sollten auch berufspraktische 
Zusatzqualifikationen angeboten werden, wie z. B. spezielle Fachkenntnisse 
und -fertigkeiten oder der Erwerb berufsbezogener Sprachkenntnisse.

3. Ein differenzierter Studiengang muß ferner Vorkehrungen treffen zum Aus- 
gfc.ch unterschiedlicher Vorbildung der Studenten, z. B. durch Brückenkurse 
für Absolventen der Fachoberschule, die ihr Studium gemeinsam mit Abitu
rienten beginnen sowie für Abiturienten mit verschiedenen Leistungsschwer- 
punkten m der Sekundarstufe II.

Her Hnrh ^ nZ-Ĉ ^ör^e^ c^e Kenntnisse und Fähigkeiten, die außerhalb 
sollten “ v U e’i lTu- r * dere in der BerufsPr*xis, erworben worden sind, 
Finstiifnnos S 1S ^rücksichtigt werden. Durch die Einrichtung von 
zum FrwerhPrU ® 19 so^te so ĉhen Bewerbern die Möglichkeit
ki\v7 ter St ,.ein*rs eru s^ a^fizierenden Hochschulabschlusses auch in verkürzter Studiendauer eröffnet werden.

XI. Praxisbezug des Studiums

auf die T atscheaHpR^ehlH>r̂ iSueZU8 deS Studiums ist zu einem Teil Reaktion 
i c h  -  zumindest ihrem ideellen An-
Stellung der HeranhilH ac ,ric tungen nocb immer zu einseitig an der Zielvor- 
die Hochschulen seihst 7  Wlssenschaftlichen Nachwuchses” vor allem für 
der Mehrheit der S t u d e n ^ a l S S S Ä , ! ?  ber“ flichen Perspektiven
weise schon mit einer entsprechenden niff '™ W dl6Ser Forderung 
Rechnung getragen nar.iK» n- . n D,fferenzierung des Studienangebots
Konzept für die Vermittlnn » -naUS Praxisbezug aber auch ein didaktisches Konzept tur die Vermittlung wissenschaftlicher Qualifikationen:

beruflichen8Praxis”6un^Sbd S° ndere Berücksichtigung der „Bedürfnisse der 
weit” (§8 Abs 1 HRCt S ').” notwendlgen Veränderungen in der Berufs

wirtschaftlichen und sozialLwTndTneren.'1651131’3 *****
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2. Das Studium soll auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten (§ 7 HRG). 
Diese Aufgabe kann nicht allein durch ein Studium bewältigt werden, dessen 
Zuschnitt sich nur nach der Fachsystematik der wissenschaftlichen Diszipli
nen richtet. So wichtig die Fachsystematik der Wissenschaften -  insbesonde
re für die Forschung -  bleibt, hat sie doch für den Bereich der Lehre durch 
die fortschreitende Expansion und Spezialisierung der wissenschaftlichen 
Disziplinen an orientierender Funktion verloren. Diesem Orientierungsver
lust muß eine wissenschaftlich angeleitete Auseinandersetzung mit der beruf
lichen Praxis entgegenwirken. Sie darf nicht als bloße Zutat zu einer als 
„selbstgenügsam” verstandenen Wissenschaft gelten, sondern muß für die 
Wissenschaft gleichermaßen Gegenstand, Orientierungspunkt und Heraus
forderung sein.

3. Praxisbezug des Studiums ist vor allem im Studium selbst herzustellen.
Durch Auswahl und Darbietung der Lehrinhalte sind die Studenten an die 
realen Probleme ihres späteren beruflichen Tätigkeitsfeldes sowie an die An
wendungsmöglichkeiten und den Begründungszusammenhang wissenschaft
licher Lehrinhalte heranzuführen. Dabei können die wissenschaftlichen und 
berufspraktischen Bestandteile des Studiums nicht beliebig zusammengestellt 
werden. Sie müssen vielmehr durch das Studienziel miteinander verbunden 
sein, um den Studenten eine in der Sache begründete Orientierung und Lern
motivation zu eröffnen. Hierauf ist insbesondere bei einer Studienplanung zu 
achten, die breitere berufliche Entwicklungsmöglichkeiten der Studenten 
durch Kombination von Studienbausteinen aus bislang getrennten Studien
gängen erreichen will. Weitere Anstöße für einen verstärkten Praxisbezug des 
Studiums können sich aus besonderen Veranstaltungsformen wie dem Pro- 
jektstudium und speziellen Seminaren zur Berufspraxis ergeben.

4. Praxisbezug des Studiums kann in geeigneten Fällen ergänzend auch durch 
unmittelbare Anschauung und eigene berufspraktische Tätigkeit der Studen
ten hergestellt werden. Die Hochschulen sollen diese Praxiserfahrungen ent
sprechend ihren Studienzielen vorbereiten, begleiten und auswerten. Soweit 
die Voraussetzungen für „Praxissemester” durch ausreichende Betreuung 
und durch Sicherung von Ausbildungsplätzen in Betrieben und Verwaltun
gen geschaffen werden können, ist die Form des Praxisbezugs auch in Stu
diengängen an Universitäten zu erproben.

Bei der Konkretisierung des Praxisbezugs muß auch die zunehmende interna
tionale Verflechtung in Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik
stärker als bisher beachtet werden. Die Bereitschaft der Studenten, Sprach
fertigkeiten und Auslandskenntnisse zu erwerben, muß nachdrücklich geför
dert werden, ebenso die verstärkte Einbeziehung von Fragestellungen mit in
ternationalem Bezug in Studium, Lehre und Forschung. Die Möglichkeiten
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des Auslandsstudiums und des Wissenschaftleraustausches auch im Bereich 
der Lehre sollten bei der Planung des Studiums und des Lehrangebots stärker 
als bisher berücksichtigt werden.

6. Das wissenschaftliche Personal ist darin zu unterstützen, eigene Praxiserfah
rung auszubauen. Die dienstrechtlichen Voraussetzungen für längere Abord
nungen und Entsendungen in berufliche Tätigkeiten außerhalb der Hoch
schule sind zu verbessern. Bei der Berufung von Hochschullehrern ist ihre 
bisherige berufliche Praxis besonders zu berücksichtigen; das Hochschulrah
mengesetz unterstützt eine solche Entwicklung nicht nur an den Fachhoch
schulen, sondern auch an den Universitäten (vgl. insbesondere § 44 Abs. 1 
Nr. 4 b). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grundsätze (§§ 25 und 52 HRG) 
sind vor allem auch Drittmittelforschung für externe Auftraggeber und fach
bezogene Nebentätigkeiten geeignet, die Praxiserfahrung der Hochschulleh- 0  
rer zu fördern und damit auch den Praxisbezug der Lehre zu stärken.

XII. Förderung breiter beruflicher Möglichkeiten der Hochschul
absolventen (sog. „Flexibilität” und „Mobilität” )

hp!-U rr *la^.^e ^ ° c*lsc^u âus^'Wung in Deutschland eine bemerkenswerte 
Pj r e J leXlblht£U dCr Hochschulabsolventen bewirkt, die allerdings durch 
vpränHp f̂11 ^  Arbeitsmarktlage erleichtert worden ist. Angesichts der
rmnkt hrT't 3 J,1®l,m®Sp0bt'Scbcn Rahmenbedingungen wird der Gesichts-
L  fH ” . ' erh^ufhcherEntwicklungsmöglichkeiten” (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 HRG)
sein können 0^ei- Sekundäreffekt wissenschaftlicher Ausbildung
mühuneen n~ k V'e ,metlr >n das Zentrum systematischer Studienreformbe- 
wa durch snezien” r i! 61 ls*■ ..Flexibilität kein gesondertes Studienziel, das et- 
auenz der Onalifk t 'langexne ».gelernt” werden könnte. Sie kann nur Konise- 
den bei dessen A ^ sein’ d*e ^urcb das Studium als Ganzes erworben wer- 
nen! usges a ung folgende Prinzipien besonders Beachtung verdie-

^ t Senend S fH nsT eHn dCr bisherif a Hochschulausbildung ist daran festzu-
Berufs'bilder nrie t U .'Um g’undsätzlich nicht auf aktuelle, enggeschnittene
felder” f« 7 H R r f  ’ u "  Verstärkt auf breitere berufliche „Tätigkeits-
dafstudienziel von ausgeric^ tet sollte. Auf der anderen Seite darf sich
derart entfernen H (ui cnen’ ’n Berufen organisierten Arbeitswelt nicht
seTS alcJ nnr i’m ,  ?el dnes »»berufsqualifizierenden Abschlnsses” -
(§ 10 Abs 1 HRO -  ^  t h .BefähigunS für eine „berufliche Einführung”
Absolventen gefährdet T ü r d e ^  dadurch die Beschäftigungschancen der
sichtsnunkte zu finden • ■ ^  Eme ausgewogene Verbindung beider Ge-
in der konkreten Ref ’ 1S 0ptimierun8sproblem, das nur fachspezifisch in der konkreten Reformarbeit gelöst werden kann.
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2. Als wichtige Erfahrung bisheriger Hochschulausbildung ist ferner festzuhal
ten, daß der gesicherte Erwerb wissenschaftlicher Befähigungen, d. h. vor al
lem Kenntnis von und Umgang mit wissenschaftlichen Methoden und Festi
gung wissenschaftlicher Verhaltensweisen, eine wichtige Voraussetzung für 
berufliche Flexibilität -  auch in Randbereichen des eigentlichen Faches und 
außerhalb desselben -  ist. Diese Befähigung kann, wenn sie exemplarisch an 
geeigneten Lehrinhalten und im Rahmen geeigneter Lernformen vermittelt 
und gefestigt wird, auch in einem dreijährigen Studiengang erworben wer
den.

3. Darüber hinaus muß die berufliche Flexibilität und Mobilität der Hochschul
absolventen systematisch durch diejenigen Maßnahmen gefördert werden, 
die oben bereits aus anderen Gründen als notwendig dargestellt worden sind: 
Eine Differenzierung des Studiensystems, die auch einen beruflichen Einstieg 
unterhalb herkömmlicher „akademischer” Positionen nicht resignativ als 
Gefahr ,,unterwertiger Beschäftigung” beklagt, sondern bewußt in die Pla
nung des Studienangebots integriert; eine innere Differenzierung der Studien
gänge, die auf der Grundlage eines breit angelegten Grundstudiums eine 
wahlweise Schwerpunktbildung erlaubt und dies mit einem verstärkten Pra
xisbezug verbindet sowie schließlich ergänzende Studienangebote 
(Ergänzungs-, Zusatz- und weiterbildendes Studium), die eine Erweiterung 
und Vertiefung bisheriger Qualifikationen und damit auch eine fortlaufende 
Anpassung an die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt erleichtern.

XIII. Stoffbeschränkung und angemessene Studiendauer

Die Studienzeiten sind nach wie vor — auch im internationalen Vergleich — zu 
lang. Dies ist in erster Linie Symptom struktureller Mängel im Studienangebot,
zu denen vor allem die stoffliche Überfrachtung der Studiengänge gehört. Die 
Studienreformbemühungen der letzten Jahre haben diese Entwicklung nicht auf
gehalten, sondern — wie der Wissenschaftsrat festgestellt hat -  durch zusätzli
che Lehrangebote ohne gleichzeitige Entlastung an anderer Stelle eher noch ver
schärft. Diese Entwicklung ist nicht nur aus Kapazitätsgründen bedenklich. Sie 
gefährdet vielmehr -  durch Überbetonung der Wissensvermittlung und 
-aneignung — das Ziel wissenschaftlicher Qualifizierung. Sie führt überdies zu 
einer Überalterung der Studentenschaft, die im Hinblick auf die Persönlichkeits
entwicklung der jungen Menschen, ihre Entwicklungsmöglichkeiten im Beschäf
tigungssystem und ihr Verhältnis zu denjenigen ihres Geburtsjahrganges, die 
nicht studiert haben, problematisch ist. Diesen Gefahren der Stoffüberfrachtung 
steht schon deshalb kein angemessener Gewinn gegenüber, weil das Wissen in 
den meisten wissenschaftlichen Disziplinen zunehmend rascher veraltet und 
durch Weiterbildung ständig erneuert werden muß. Stoffbegrenzung gehört da
her zu den unverzichtbaren Aufgaben der Studienreform. Das Prinzip der Regel-
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Studienzeit soll diesen Prozeß fördern. Bei verständiger Handhabung läßt dieses
ns turnen ur je e schlich erforderliche und sinnvoll begründbare Gestaltung 

des Studiums hinreichend Raum.

ten dnrTo1idp«V°H fachw|,ssensfhaftlichen Kenntnissen muß dem Studen- 
sche AnwendiinoUn- ameiV br. se*ne berufliche Orientierung und die prakti-
deshalb neben d a  ^ et,!Jdenĝeben’ Wissensvermittlung ist
und Arbeitsweisen unumgänglich "8 W1ssenschaftlicher Methoden

keit fachw^s'ensdfaftr^ ̂ ^ dent bereits bei Beginn seiner beruflichen Tätig- 
nach den Besonderheit*0 h enntn*sse gegenwärtig haben muß, richtet sich

S ic h e  ? « h £ S di ' S igen7 5tigtei'SfeldeS' V“ “ “  -
nach dem berufsqualifizierenden anwendun8sbezogener in der Zeit
rufstätigkeit ( e in L ie E  d f Ä S S Z T " ’ 1  n T T *  ?  
Vorbereitungsdienst) sei es mit ü  it  Üh g am Arbeitsplatz oder im 
Hochschule (Ergänzungsstudium zusatzllcher Studienangebote der

’ Aufbaustudium, weiterbildendes Studium).

Lernen verstärkt n^H w hschul^ltaeT ^t™ '1̂ 1111̂  mUß daS exemP,arische 
sens und die Spezialisiert h S ?  bestlmmen- Die Erweiterung des Wis-
auf die Erstausbildung d u r c h l E e ?  dÜffen n'Cht ” ungefiltert”
weilige Studienziel sinnvoll zu beschränk6" Leb^ toff im Hinblick auf dasJ,e' 
ter des ausgewählten Lehrstoffs für £  * Und den exemPlarischen Charak- 
zu verdeutlichen gehört 7,, h • ,Kenntnisse» Methoden und Praxisbezug 
Studienreform “  den Wlcht^ te n  und schwierigsten Aufgaben der

Erfahrung lehn, o h n eE lk h e ^ o rg ab '5CbmerzIiche” Aufgabe kann, wie die 
me Ausweg der bloßen Addition kaum bewältigt werden; der beque-
Regel werden. Solche zeitlichen v  ZU kast®n der Studenten -  darf nicht zur 
die Zahl der Vorlesungswochen | " rf “e" sinddie jeweilige Regeistudienzeit, 
beitszeit der Studenten sowie h ’ .. e angemessene wöchentliche Ar- 
Hochschule zur Eigenarheit h«. cf erbältnis von Präsenzstunden in der 
Grenze für das in Semesterwo^ Udenten- Aus ihnen ergibt sich die obere 
bot. Durch gleichzeitige A m t lenstanden auszuweisende Pflichtlehrange- 
gestellt, daß nicht der unverminH Uag dleser zeitlichen Vorgaben wird sicher- 
zeit zusammengezwängt unH h» ^  ® J-ernst°ff auf eine verminderte Studien- 
Zahl der nichtbestandenen Prüf ^  ungsbedingte Leistungsdruck sowie die

ungen erhöht werden.
* T 1
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reitung und Vertiefung des Stoffs zuzuordnen. Für die Semesterwochenstun
den und die der Studienplanung zugrundezulegende wöchentliche Arbeitszeit
der Studenten sind Höchstgrenzen festzusetzen, da ein Studium jenseits be
stimmter Belastungsgrenzen erfahrungsgemäß nicht mehr effektiv ist. Da
durch soll nicht dem Engagement der Studenten für ihr Studium eine zeitli
che Grenze gesetzt werden, sondern ihrer Beanspruchung durch die Studien
planung.

6. Das Pflichtangebot und die erforderlichen Studienschwerpunkte sind so zu 
bemessen, daß der Student im Rahmen seiner Gesamtstudienzeit an zusätzli
chen Lehrveranstaltungen nach eigener Wahl teilnehmen kann (§ 12 Abs. 2 
Satz 4 HRG). Die Anteile für Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahllehrveranstal
tungen sind so festzulegen, daß ein differenziertes Studienangebot tatsächlich 
wahrgenommen werden kann.

7. Die Regelstudienzeit bestimmt die Anzahl der Semester, die für die Planung 
des Lehrangebots zur Verfügung stehen. Sie zwingt zur Stoffbegrenzung und 
ist deshalb weder vor noch nach der Studienreform einzuführen, sondern ist 
als ein Instrument Teil der Studienreform selbst.

8. Die Regelstudienzeit soll bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluß vier 
Jahre nur in besonders begründeten Fällen überschreiten (§ 10 Abs. 1 atz 
HRG). Abweichende Festsetzungen sind möglich, wenn die Hoc sc u en 
und die zuständigen Landesministerien dies aus der Sache heraus a s notwen 
dig begründen; es dürfen jedoch nicht lediglich die gegenwärtigen tatsäc 
liehen Studienzeiten in „Regelstudienzeiten” umdefiniert werden Denn die 
gegenwärtigen Studienzeiten sind auch Ausdruck unzulänghe er esta ung 
des Studienangebots; ihre Beibehaltung würde notwendige Veränderungen 
erschweren.

9. Studenten, die unter der Geltung reformierter Studien- (und Prü^ ngs-)ord 
nungen ihr Studium beginnen, werden verpflichtet, S1Ĉ  fnstgem z 
Prüfungen zu melden (8 16 Abs. 3 Satz 2, § 17 Abs, 2 HRG). A-« de, U k .-  
schreitung der Fristen können sich für die Studenten Rec snac 
geben, wenn die maßgebende Studienordnung bereits in .. t Ferner 
forderungen des Hochschulrahmengesetzes (vgl. § 11 HRG) g g • 
gilt, daß die Überschreitung von Meldefristen nur dann zum Verlust (1 
Rechte aus der Einschreibung führt, wenn der Student auc , ß
Nachfrist überschritten hat (8 17 Abs. 2 HRG); der Prufungsanspruch muß 
in jedem Falle erhalten bleiben (§ 17 Abs. 3 HRG).

Die Begrenzung des Pflichtkanons eines Studiengangs sowie der Abbau 
Lehrveranstaltungen zugunsten des angeleiteten Selbststudmms können Um
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a c h t e n ^ S e i d l  Kapazf  tsp,?"ung Folge haben. Dabei ist darauf zu
Lehre H  8 m Spezialfächer zum Standard von Forschung und
Llb vor anemte!8dn u f  kÖnnen‘ Ihre Mögli<*keiten sind des-

angebotenen Studienschwerpunkten und
A u S S eS , ! ' » « =  »d den
den Studien 7n n « a -g 0t an ErSanzungsstudien und weiterbilden-

'nS0”' ' ,, aUCh bti der ^apazi.älsberechnung zu

XIV. Verbesserung der Hochschuldidaktik

und fächerübergreifende För-
personellen und räumlichen Kapazitäten mn ' ZUr Verfugung stehenden 
didaktisch optimale Lösungen zur Ze t e r t  Cmer Rdhe V°n Fächem
b «  Lernens der

L Uhd Prüfungen hat die Hochschul- 
zung auf breiter Front in h v ^ erarbeitet und erprobt. Deren Umset
vielfach noch aus. Die Bemühungen der Hochschule steht aber
sehen der Hochschuldidaktik , ^ ’ le noch verbreitete Distanz zwi- 
berdchen in den Fach-
didaktische Weiterbildumxan u ktf werden- Dazu gehören auch hochschul- 

g angebote für das wissenschaftliche Personal.

2' “ “  A" ' T  - «  Grundstudiums
nisse, sondern auch die nntw h- n'Cb* nur d*e nöt*8en Grundlagenkennt- 
teln, daß der Student zunehmend Fähigkeiten so vermit-
gestalten kann. Darüber hinaus^inH Standlgisein Hauptstudium planen und 
te im Grundstudium nicht allein <v lsseaschaftliche Methoden und Inhal- 
lem anhand praktischer Probleme abstrakt> sondern vor a1'
len und einzuüben. Mängel des Grun .„ f" endungsm°g1,chkeiten darzustel- 
Lehrangebot im 3UCh dUrch daS beSte
dium ist daher nicht nur Quantität^ h2  beh0ben W6rden' Das Grundstu'  
durch Lehrveranstaltungen ? !  ” betreuungsmtensiver” (insbes. auch 
hinsichtlich der Qualität der Lehre Teilnehmerzahl). sondern auch 
rechtfertigt daher auch den Einsatz dp”de.r .̂anspruchsvoll-Eserfordertund 
rem. Fähigsten unter den Hochschulleh-

3. Studium ist auch Selbststudium Die Fff»n- •„
Studiums ist Gradmesser und B e w ä h r . , ™ * J Und Intensität de« Selbst- 
des Präsenzstudiums. Die Hochcnt» 1 gsProl,e für die didaktische Qualität

22 6 H°chschulen sind daher verpflichtet, die Möglich-



keiten des Selbststudiums zu fördern und systematisch in ihre Studienpla
nung zu integrieren (§ 12 HRG). Förderungsmaßnahmen sind insbesondere 
die Einrichtung von Tutorien, die Herstellung schriftlicher und audiovisueller 
Lehrmaterialien, die Einbeziehung von Fernstudienangeboten in das Präsenz
studium und die Unterstützung studentischer Arbeitsgruppen.

XV. Orientierung der Studenten

Ergänzend zur allgemeinen Berufsberatung (siehe oben Zweiter Teil, VIII.) muß 
die Hochschule der verbreiteten Desorientierung der Studenten über die Studien
ziele, die Studienanforderungen, den Stellenwert von Lehrveranstaltungen und 
die Arbeitstechniken entgegen wirken. Der Student mit seinen Orientierungs
problemen, Motivationen und Lernbedingungen muß im Mittelpunkt der Pla
nung des Lehrangebots stehen.

1. Das wichtigste Mittel für die Orientierung der Studenten ist der persönliche 
Kontakt zu den Hochschullehrern. Auch eine optimale Organisation institu
tioneller Studienberatung kann das individuelle Gespräch zwischen Lehren
den und Lernenden nicht ersetzen. Die Hochschullehrer sind zur Mitwirkung 
an der fachlichen Studienberatung verpflichtet (§ 43 HRG); Studienberatung 
ist Teil des Lehramts.

2. Der institutionelle Ausbau der Studienberatung ist verstärkt fortzusetzen.
Die in zahlreichen Modellversuchen gewonnenen Erfahrungen mit der studien
vorbereitenden, der allgemeinen und fachlichen Studienberatung sowie mit 
der Beratung der Studenten bei persönlichen Schwierigkeiten sind systema
tisch auszuwerten und zu nutzen.

3. Studienberatung setzt eine transparente Planung des Lehrangebots voraus.
Zwischen den allgemeinen Studienzielen, den Anforderungen des späteren 
beruflichen Tätigkeitsfeldes, den Prüfungsanforderungen und den einzelnen 
Lehrveranstaltungen muß ein sachlich begründbarer, überzeugender Zusam
menhang bestehen. Dieser Zusammenhang muß in den Studien- und Prüfungs
ordnungen verdeutlicht, durch Absprachen der Hochschullehrer über die Zu
ordnung ihrer Lehrveranstaltungen zu den Studienzielen umgesetzt und den 
Studenten durch Unterrichtung über die Funktion des jeweiligen Semester
angebots in einem Studiengang einsehbar gemacht werden.

4. Zur transparenten Planung des Lehrangebots gehört auch, daß die Studien
ordnung den Ablauf des Studiums zeitlich gliedert, Teilziele für Studien
abschnitte formuliert und die hierfür erforderlichen Studienleistungen be
nennt. Studienbegleitende Leistungsnachweise sollen den Studenten über sei
nen Lernerfolg unterrichten und ihm gestatten, sich auf die noch vor ihm lie
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genden Teilziele zu konzentrieren. In Studiengängen an Universitäten lassen 
sich diese Ziele in aller Regel durch eine entsprechende Ausgestaltung von 
Zwischenprüfungen erreichen.

5. Wesentlicher Bestandteil des Angebots zum Studienbeginn sollten Orientie
rungseinheiten sein. Sie sollen die Studenten über die Ziele und beruflichen 
Anwendungsmöglichkeiten des Studiums unterrichten, ein erstes Kennenler- 
nen der Gegenstände und Arbeitsmethoden in ihrem Studiengang ermög- 
l ™ ’ “ !re unterschiedlichen Vorkenntnisse ausgleichen und ihnen Hilfen 
für die Überprüfung ihrer Studienfachwahl bieten. Sie sollen Techniken wis
senschaftlicher Arbeit vermitteln, die Fähigkeit zur Zusammenarbeit fördern 
und Gelegenheit zu persönlichen Kontakten bieten. Die erprobten Modelle
un vor legenden Konzepte zeigen ein breites Spektrum von Gestaltungsmög- 
hchkeiten auf.

XVI. Prüfungen

Studienreform muß auch Prüfungsreform sein. Die tatsächlichen oder vermute- 
d s ,!‘ r!!lgSa' , l|! en!'lgCn und d’c Prüfungsverfahren bestimmen maßgebend 
besondere H ha ;  Anforderungen müssen anhand der Studienziele, ins- 
S r e m w i e t , angehStrQebtfn Befähigungen genau beschrieben werden. Andern- 
^ “ t“ m Und PrÜfUngSVOrbereitu^  auseinander (z. B. in

St'nrlieni^i'1883'1|° rdei"jm8en dürfen sich nicht einseitig auf einen Teil der 
Tm Mitteir.6’ I , a 3Uf Verm'ttlung von Fachkenntnissen, beschränken, 
wendiger ererltsche‘denden Prüfungen muß auf der Grundlage not-
mit H n f l lk hkenH fo-euder Nachweis von Fähigkeiten zur Problemlösung 
Andernfalls 'Cher und zu selbständigem Urteil stehen,
nachlässigt ^  60 ^  <̂ ua' 'g'^at'onen auch während des Studiums ver-

2' h“  t  Prüfungsanforderungen und das Prüfungsver-

“ T l"%  G“ltiek' i, auf Bn" re Sicht “  “ ben
m Lae nen n ^  belo S“ * e" ° 'l ta "8 sind die Prüfungsanforderungen
V ^ S S e S l e S S  X “ “  S'and d”  mi*
staatlichen Siellen solUcn den H o h k T  m'erptetieren' Die zuständigen

Schlußprüfungen sindfXm'idcht'“ugsrerfahren ist entgegenzuwirken. Ab- 
wenn mcht die E|genart des Studiengangs entgegen-



steht, durch Teilung in Abschnitte, durch Zwischenprüfungen sowie durch 
Anrechnung studienbegleitender Leistungsnachweise zu entlasten (§ 15 Abs. 
3 HRG). Diplomarbeiten insbesondere in experimentellen Fächern, die noch 
häufig ein Jahr oder länger dauern, müssen auf die unerläßliche Zeitdauer 
beschränkt, ihre Themen entsprechend präzisiert und begrenzt werden. Die 
Prüfungen müssen auch vor Ablauf der für sie festgesetzten Meldefrist abge
legt werden können, sofern die für die Zulassung zur Prüfung erforderlichen 
Leistungen nachgewiesen sind (§ 17 Abs. 1 HRG).

4. Die Prüfungen müssen auf durchsichtigen Bewertungskriterien beruhen. Sie 
müssen ein zuverlässiges Bild über die erworbenen Fähigkeiten geben; ver
meidbare Prüfungsangst ist abzubauen. Unsicherheit über die Prüfungsan
forderungen und den erreichten Leistungsstand führen häufig dazu, daß die 
Meldung zur Prüfung hinausgeschoben und damit Studienzeit verloren wird.

5. Das Zeugnis über den berufsqualifizierenden Abschluß muß den Beschäfti
gen! hinreichende Auskunft über die vermittelten Qualifikationen, insbeson
dere über die erreichten Studienziele, die gewählten Studienschwerpunkte 
und die erbrachten Leistungen, geben. Dieses detaillierte Zeugnis ist auch die 
notwendige Konsequenz eines einheitlichen Diplomgrades für jeden ersten 
berufsqualifizierenden Abschluß (§ 18 HRG).

XVII. Aufgaben der Hochschulen in der Weiterbildung

Unbeschadet der zunächst vorrangigen Sicherung des Erststudiums für die ge
burtenstarken Jahrgänge müssen sich die Hochschulen bereits gegenwärtig auf 
ihre Aufgaben und Chancen in der Weiterbildung einstellen, insbesondere durc 
Konzepte, Entwicklungsarbeiten und praktische Erprobung von o e en.

1. Im Zentrum der Weiterbildungsaufgaben der Hochschulen steht das weiter- 
bildende Studium (§ 21 HRG). Dieses Weiterbildungsangebot ist nhaltl.ch 
und organisatorisch als Teil eines differenzierten Stu^ensystems zu en - 
wickeln und nach Möglichkeit mit dem Erststudium abzustimm _ 
möglich, sollten Studieneinheiten des weiterbildenden Stu,dlums^ “c^ e* ^  
Schwerpunktbildung im Erststudium, im Ergänzungsstu tum 
baustudium verwendet werden.

2- Das weiterbildende Studium muß die aus der beruflichen e"^^.u en.
Bedürfnisse der Teilnehmer berücksichtigen. ®aser er . • ent_
orientierte, fächerübergreifende Lehrveranstaltungsp anu" .. dJe In_
sprechende Didaktik. Erforderlich sind dafür Planungsmeth , ^
formationen über die beruflichen Tätigkeitsfelder ver rei » .
Adressaten der Weiterbildung arbeiten; insbesondere sind die Organisation
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3.

d « A A ^  dnzubeid ,« ,. Auch sollten Erfahrungen und Möglichkeiten 
anderer Träger durch Zusammenarbeit genutzt werden. Die gesetzliche Ver-
d i ir lT iT 8 ^erHochschule für ihr Angebot weiterbildender Studien darf da- 
durch jedoch nicht geschmälert werden.

tStUdi Um hat einen BeitraS zur sozialen Öffnung der 
Bwerbem ^ffenlT^611 J- S°, neben Hochschulabsolventen auch solchen 
nkh cmrcHf o ^  dlC diC für die Teilnahme erforderliche Eignung 
dere Weist I  h B'WanSsdualifikationen, sondern im Beruf oder auf an

^  S° lche ÖffnUng verbrdtert die BiWung- 
der Bürger Venmkert dk Hochschulen fester im Alltagsleben

4' ™ f r nr nhang k° T t 3UCh dem Fernstudium besondere Bedeu- 
ums auch w ? /  u S  S£lnem Be,trag im Rahmen der Reform des Erststudi- 

. gung stellen diemit ’ings/T10gllchke,ten für Studieninteressenten zur Verfü- 
andere Vemflichf.”111 auf ihre fortbestehende Berufstätigkeit oder
bzw die nur einzelnst T  P'’asenzstudlum durchführen wollen oder können 

einzelne Studienbausteine oder Kontaktkurse studieren wollen.

5' ? m S g eldTrSK o L ? bei? ? mx n,fÜr ZwCCke der Eiterbildung sowie die 
Hochschulen stellen n n f  ie Teilnehmer, ihre Arbeitgeber und auf die

6 WeTterbildune z t h ! 5 ? SChÛ n gehört aUch’ sich an Veranstaltungen der 
antwortet werden (§ 2 AbT’s HRGt ^ rägern durchgeführt und ver-
dere die Überlassung > u HRG '̂ Praktische Maßnahmen sind insbeson- 
ratung und die V e rm it t lu n ^ ™ ^ 131'611’ die erwachsenenpädagogische Be
sieh dieser t f g ^ b T S u °  a d ^ f p -  Hochschule" wenden
die wissenschaftliche Weite,bildün^zu! n"8 v°"  KMtaktsKll' n »

w t a s c t S e h “ ' "„‘a l s " - '“ T T *  lh" s r ™ ° » h  -  «“ » 0 «
wissenschaftliche Personal sollten" W ef^h iH 2 AbS' 3 SatZ 2 HRG)' FÜr daS 
stehen, die den Lehrkömer mit p ■. terblldungsangebote im Vordergrund 
den Problemen d e r t ^ f  J Ä * 1! der Hoch-huldidaktik und 
Vertiefung des Praxisbezugs, vertraut macheT 8’ msbeSOndere bei der

(

(
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Vierter Teil: Zum Vorgehen in der Studienreform

XVIII. Verständigung über Realisierungsprobleme

Die allgemeinen Ziele des Studiums sind in Bundes- und Landesgesetzen ver
bindlich beschrieben. Über sie und zahlreiche Teilziele der Studienreform be
steht weitgehende Übereinstimmung. Bei der weiteren Konkretisierung und beim 
praktischen Handeln unter den gegebenen Rahmenbedingungen werden jedoch 
Interessenkonflikte der Beteiligten und Kollisionen in der Sache unvermeidbar 
sein. Notwendig ist deshalb vor allem ein gemeinsamer Wille zur Verständigung 
sowie gegenseitiger Respekt vor der jeweiligen Sachkompetenz, insbesondere im 
Verhältnis zwischen Hochschule und Staat. Die Hochschulen können und soll
ten durch wissenschaftliche Untersuchungen über die Fragen des Studiums und 
der Studienreform einen wichtigen Beitrag zur Eingrenzung und rationalen Be
wältigung solcher Konflikte leisten.

XIX. Hochschulen und Staat in der Studienreform

Das Hochschulrahmengesetz erklärt die Studienreform primär zur Aufgabe der 
Hochschulen (§ 8). Die entscheidenden Gestaltungsaufgaben obliegen den Fach
bereichen und den einzelnen Hochschullehrern in ihren Lehrveranstaltungen; sie 
sollten sich dabei auf breite Diskussionen und vielfältige Anregungen aller inter
essierten Hochschullehrer, Mitarbeiter und Studenten stützen können. Den 
Hochschulen sind die für diese Arbeit erforderlichen Freiräume zu sichern. Sie 
haben allerdings mit den zuständigen staatlichen Stellen zusammenzuwirken. 
Der Staat hat im Rahmen der Freiheit von Forschung und Lehre dafür einzuste
hen, daß die Bildungsansprüche der Studierwilligen eingelöst werden, die Auf
wendungen für die Hochschulen haushaltspolitisch vertretbar bleiben und die 
Erwartungen an die von den Hochschulen verliehenen Abschlüsse nicht ent
täuscht werden; er trägt ferner Mitverantwortung für die Wahrung der Lei
stungsfähigkeit der Hochschulforschung. 1

1. Das Zusammenwirken von Staat und Hochschulen muß sich vor allem beim 
Erlaß von Prüfungsordnungen und Studienordnungen und in der Arbeit der 
Studienreformkommissionen bewähren. Die im einzelnen gesetzlich zu be
schreibenden staatlichen Mitwirkungsrechte sind so zu nutzen, daß die wis
senschaftliche Kompetenz und die Lehrerfahrung der Hochschulen respe 
tiert werden. Die zuständigen staatlichen Stellen sollten ihre außerfac ic en 
und überregionalen Erfahrungen einbringen und schwierige Entschei ungs 
Prozesse innerhalb der Hochschulen, z. B. bei der Begrenzung der Le rnac 
frage und des Pflichtangebots, fördern.
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Der Staat ist kraft Verfassungsrecht verpflichtet, die erschöpfende Nutzung 
der Hochschulkapazitäten zu gewährleisten, wenn die Bewerberzahlen dies 
erfordern. Studienreform kann nicht jenseits finanzieller Rahmenbedingun
gen geplant werden. Andererseits kann die Studienreform nicht von vorn
herein und unabänderlich durch die gegenwärtigen Kapazitätsrichtwerte prä- 
judiziert sein. Im Widerstreit zwischen studienreformerischen Wünschen und 
kapazitativen Notwendigkeiten muß allerdings für die bevorstehende Zeit der 
geburtenstarken dahrgänge gelten, daß die Studienreform -  bei allen Mög-
„  k e." de£ Umschichtung von Ressourcen -  innerhalb des verfügbaren 
Kapazitatsrahmens bleiben muß.

3‘ SpannTnas^erhSt1 ^  ^  ? UChe nach einer sachgemäßen Lösung dieses 
Maßnahmen d J  ^  ™ancherlei Irntationen gegeben. Der Staat muß die
sorgfältig auf ihre' f T ” be“ eren Nutzung der Hochschulkapazitäten trifft, 
t J Ä f  "  „ • ^W irkungen für Lehre und Studium prüfen. Kapazi-
den sZ e n  ^ " “ nahmen der Hochschulen erreicht wur-
AndernfS w ld e d 'J l f^ T " 8 Utät zugute kommen.
d erlich sin d v Z lh  Refo™bereitschaft der Hochschulen gelähmt; erfor- 
der -  Flexibilität in

S l “ T w a 7 ,,n"8, f“r "if 1“  Hochschulforschung
tung Ü S  Fe« 1  T * '  Pe,s<,"a l - R“ " "  “”<* a««teausstar
tunß der Hochcrh i ^  ^ °  Le^rĉ ePutaten» bei der allgemeinen Ausstat- 
k r f o L h u n g s h e S r  mit Forschungsmitteln, bei der Einrichtung von Son- 
besondere mit Hilfe d e ^  Verschiedene Förderungsmaßnahmen ins- 
ferner, daßTuch das fo h ^  Forschungsgemeinschaft. Dazu gehört 
eher die im Pflirhtt c ungsbezogene Aufbaustudium sowie die Einzelfä- 
Ausstattunc der H an° n emes Studienganges nicht vertreten sind, bei der 

“ h“ '“  U”d d“  Ka^ " ^ r e c h „ u „ g angemessen be-

bereichen, ^ r d i^ v i^ k i^ F h r d e ' 0 r t ' d' n in den HochschuIen und Fach- 
gehören insbesondere die8Fftf .  deru"8smaßnahmen zu unterstützen. Dazu 
tionsforschung, des D okum enthV?8 der Hochschuldidaktik, der Qualifika- 
Datenbeschaffung, der Modellversuche^ Berichtswesens> der Statistik und 
rungsaustausches zu wichtigen S £ L r u Wlssenschaftlichen Erfah- 
Einzelfragen der Studien-und P r t i f J Z r e f o ^ V  r fä"herübergreifenden 
düng und Wissenschaft ist bereit seine F ö Z ’ Buadesm|mster für Bil- 
Gebieten fortzusetzen und zu verstScenFörderungsmaßnahmen auf diesen



XX. Mitwirkung von Organisationen der Arbeitswelt

Zu einer Studienreform, die die Bedürfnisse der beruflichen Praxis und die not
wendigen Veränderungen in der Berufswelt zu berücksichtigen hat (§ 8 HRG), 
können und müssen auch die Organisationen der Arbeitswelt, insbesondere die 
Vertretungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wichtige Beiträge leisten. Über 
die Formen ihrer Beteiligung sollten durch unterschiedliche Gestaltungen breite 
Erfahrungen gewonnen werden.

1. Im Vordergrund der Zusammenarbeit von Hochschulen und Organisationen 
der Arbeitswelt sollte der Austausch von Informationen, Erfahrungen und 
Erwartungen stehen. Dadurch kann die vielfach noch vorhandene Distanz 
abgebaut werden, ohne die Selbständigkeit beider Seiten zu berühren. Den 
Hochschulen obliegt die Aufarbeitung dieser Informationen in eigener Ver
antwortung und abgesichert durch die Freiheit von Forschung und Lehre.

2. Den Hochschulen bietet die Zusammenarbeit vor Ort -  auch mit den Betrie
ben und Verwaltungen -  die Chance, Unterstützung bei der Entwicklung 
und Durchführung praxisbezogener Studienformen zu erlangen, insbesonde
re durch Vereinbarungen über Praktikantenplätze, über Lehraufträge für 
Praktiker und über berufspraktische Erfahrungsmöglichkeiten für ihr wis
senschaftliches Personal.

3. Der Informations- und Erfahrungsaustausch sollte sich auch auf die Fragen 
erstrecken,
— ob und wie die berufsqualifizierende Hochschulausbildung und die Berufs

einführung in Unternehmen und Verwaltungen aufeinander abgestimmt 
werden können,

— wie die Hochschulen die Organisationen der Arbeitswelt präziser über ih
re Ausbildungsziele und Ausbildungsleistungen unterrichten können und

— welche Maßstäbe und Feststellungen den Organisationen der Arbeitswelt 
eine sachgerechte und differenzierte Beurteilung der Ausbildungsleistun
gen der Hochschulen ermöglichen.

4. Für die überörtliche Zusammenarbeit hat das Hochschulrahmengesetz die 
Beteiligung von ,, Fach Vertretern aus der Berufspraxis” an Studienreform
kommissionen vorgesehen (§ 9 Abs. 3 HRG).

5. Vertretungen einzelner Berufe wirken legitimerweise auf die Hochschulen ein 
mit dem Ziel, die Leistungsfähigkeit und das Ansehen ihres Berufsstandes zu 
sichern und zu erhöhen. Sie müssen allerdings kritisch prüfen, ob hierfür die 
Erweiterung der Studieninhalte und eine Anhebung der Berufszugangsvor-
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aussetzungen geeignet sind und einer rationellen Gestaltung der Hochschul 

lu n g e n n u fe ^ B e i t t^  *** aber 3UCh respektieren> daß ihre Vorstei-
Ä ä S L T S e T i r und mit “ to n  Anford" “"*“  -

XXI. Studienreformkommissionen

S°!,en die an den e'nze,nen Hochschulen zu leisten- 
unterstützen; sie sollen und können sie nicht ersetzen Studien-

d ? H o  = r n S°;ien,d3S F°rUm Sdn’ in dem V t« r e tJ T £ m  £ Z
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1 EmnfrhlnntaUfgabe N,Cr Studienreformkommissionen ist die Erarbeitung von 
dnes Sv t e T  T fr eUOrdnUng V°n Studie^ n g e n  und zur Entwicklung 
HRGl lhr A 8f,S Ufter;i mite'nander verbundener Studiengänge (§ 9 und § 4
kcfmm,i L  sUn Z S te “  in der Regel über den Bereich eines her- 
Tarne n ? Stud,en8angs h,na«sgehen und insbesondere auch eine gemein-
Hochsc“ un7L ecThPrehh hnd.en Studienangeboten an wissenschaftlichen «ocnscnulen und Fachhochschulen sicherstellen.

2' *> »sammengesetzt sein, dal) sowohl
zur Geltnno k§ Praktlzierte Ausbildung als auch wichtige Reformpositionen 

kÖh nen- ? k  Mö8lichkeit> Arbeitsgruppen zu bilden, 
den um die Facht! f “  U° d Gutachten einzuholen, sollte genutzt wer-

T d dasMeinu W ^ t r u m  innerhalb der Korn- 
Arbeit etwa durch AC,h« 1C Kornmissionen sollten durch Transparenz ihrer
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(§^A bs^H R C t"^”11551̂ 11611 rnpUSSen in ihren Empfehlungen kraft Gesetzes 
T m fÜr Ör‘,iChe Ges‘a '‘ungsmög.ichkeiten und für

n u n g e f s o Ü e n ^ ^  Musterprüfu^ -  ™d Studienord- 
len CTleiehi.™ s L g^maße Umsetzung und Fortschreibnng des Gewoll- 
!f” f l?.ch: ern' ?h"e Emhenuehkeit im Detail zu ,e , ordnen. Die übe^gio-
m J n w C S ° S t T « r "  :° " ‘en ihre .E^Pffhlangen auf die Rah- 
entsprechender Hnchcch i k J, unter denen die Gleichwertigkeit einander 
£ £ % iX d f c  H 2  J “ ÜSSe gewährleistet ist. überregionale Stan- 

^  .  wich,« e Orientierung und Hilfe bei de,
“  Arbeitswdt'un'd Z  &  sind abe, auch für Hoch-
Leistungsfähigkei, der HochschulLbMung“ '  BeUrKilune der



4. Neben den überregionalen Studienreformkommissionen können regionale 
Studienreformkommissionen die Besonderheiten der Studiensysteme und der 
Ausbildungserfahrungen eines Landes gemeinsam aufarbeiten und insoweit 
die Beteiligungsmöglichkeiten der Hochschulen und Fachbereiche des Landes 
verbreitern; keinesfalls sollten sie die Mitwirkungs- und Gestaltungsmöglich
keiten vor Ort beschränken. Regionale Studienreformkommissionen können 
insbesondere gezielte Förderungsmaßnahmen entsprechend den örtlichen 
und regionalen Gegebenheiten empfehlen und auf die wissenschaftliche Beglei
tung und Auswertung von Ausbildungs- und Reformmaßnahmen hinwirken.

5. Die Studienreformkommissionen sollten jede sachlich gebotene Unterstüt
zung erhalten. Zumindest ihre Mitglieder aus den Hochschulen sind von ih- 
ren sonstigen Dienstaufgaben ganz oder teilweise zu entlasten; den mitwir
kenden Studenten sind entsprechend den Vorschriften des Hochschul
rahmengesetzes und des Bundesausbildungsförderungsgesetzes verlängerte 
Studien- und Förderungszeiten einzuräumen. Die verwaltungsmäßige Betreu
ung der Kommissionen muß den Mitgliedern die volle Konzentration auf die 
Sacharbeit gestatten. Enge Sparsamkeit bei der Betreuung und Freistellung 
wäre unwirtschaftlich.

XXII. Zeitvorstellungen und Prioritäten

Für die meisten der genannten Anforderungen an die Studienreform gilt, daß sie 
unter einem beträchtlichen Zeitdruck und in einem inneren Zusammenhang ste
hen. Andererseits erfordern gerade die Komplexität und die Dringlichkeit der 
Thematik ein pragmatisches Vorgehen, das die Gefahr einer Blockade durch 
dogmatische Grundsatzstreitigkeiten möglichst vermeidet. Ein solches Vorgehen 
wird eine gewisse Prioritätensetzung und sukzessive Realisierung in Kauf neh
men müssen. Dabei sollte folgenden Arbeitsschritten zeitliche und sachliche 
Priorität zukommen:

1. Der Auftrag des Hochschulrahmengesetzes vom Januar 1976, bis zum Som
mersemester 1978 die Studien- und Prüfungsordnungen in einem ersten 
Schritt von Lernstoffen zu entlasten, den Zeitumfang des Studienangebots zu 
beschreiben und Fristen für die Meldung zur Prüfung vorzusehen, muß jetzt 
zügig erfüllt werden. Die Fachbereiche und die für das Hochschulwesen zu
ständigen Landesministerien müssen sich über entsprechende Veränderungen 
der Prüfungsordnungen unter Auswertung der bisherigen Erfahrungen aus 
der Prüfungsreform umgehend verständigen. Eine bloße zeitliche Zusam- 
mendrängung der bisherigen Lehrinhalte würde dem Reformauftrag wider
sprechen.
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2. Die jetzt geplanten ersten 8 gemeinsamen Studienreformkommissionen der 
Länder sollten ihre Arbeit zügig aufnehmen. Wenn erste Zwischenerfahrun
gen vorliegen, sollten bis Ende 1979 gemeinsame Studienreformkommissio
nen für alle anderen quantitativ bedeutsamen Studienbereiche gebildet wer
den. Ab 1980/81 kann sich dann die örtliche Studienreform in allen quantita
tiv bedeutsamen Bereichen auf überregionale Empfehlungen stützen.

3. Die Straffung und Neuordnung bestehender Studiengänge hat in der Regel 
Vorrang vor der zeitaufwendigeren Planung und Einführung neuer Studien
gänge.

4. In allen Studiengängen sind im ersten Semester Orientierungseinheiten vorzu
sehen. Diese Maßnahme duldet keinen Aufschub. Die Einführung von 
Orientierungseinheiten sollte durch Austausch bereits vorliegender Konzepte 
und Erfahrungen erleichtert werden. Der Ausbau der Studienberatung ist 
verstärkt fortzusetzen.

5. Die Möglichkeiten des Fernstudiums zur Erweiterung des Präsenzstudiums 
sind verstärkt zu nutzen. Hierzu sollte die Bund-Länder-Kommission für Bil
dungsplanung und Forschungsförderung noch in diesem Jahr ein umsetzungs
orientiertes Rahmenkonzept vorlegen.

6. Für die Einrichtung von Ergänzungsstudien sollten konzeptionelle Vorarbei
ten noch in diesem Jahr aufgenommen werden.

7. Die Entwicklung und verbreitete Einführung des Aufbaustudiums muß die 
Begrenzung der Studieninhalte im berufsqualifizierenden Studium erleich
tern. Die Fachbereiche sind bei dieser Aufgabe durch die Kapazitätsplanung 
der Länder zu unterstützen.

8. Aufgaben und wissenschaftliche Instrumente der Qualifikationsforschung 
sind zügig zu klären, tätigkeitsfeldspezifische Untersuchungen sollten den 
Studienreformkommissionen und der örtlichen Studienreformarbeit bereits 
in den nächsten Jahren zur Verfügung stehen können. Der Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft ist bereit, geeignete Forschungsarbeiten zu för
dern.
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ANHANG

Erster Teil: Daten zur Hochschulausbildung

Die nachfolgenden Daten betreffen quantitative Entwicklungen im Hochschul
bereich, die für die Gestaltung von Studium und Lehre von Bedeutung sind. Im 
Interesse der Überschaubarkeit der Darstellung wurde auf eine Vollständigkeit 
des Zahlenmaterials ebenso verzichtet wie auf die Darlegung des Erstellungs
zusammenhangs der Zahlen und der ihnen zugrunde liegenden Annahmen.

Die Angaben stützen sich vor allem auf folgende Veröffentlichungen:

-  Grund- und Strukturdaten des BMBW, Ausgaben 1975 -1977

-  Bildung im Zahlenspiegel (hrsg. vom Statistischen Bundesamt in Zusammen
arbeit mit dem BMBW)

-  Prognose der Studienanfänger, Studenten und Absolventen bis 1995 (KMK, 
April 1978)

-  Acht Sozialerhebungen des Deutschen Studentenwerks von 1953-1976

-  die Arbeitsmarktstatistiken der Bundesanstalt für Arbeit (Arbeitslosen- und 
Beschäftigtenstatistik einschl. Sonderuntersuchungen)

-  die Ergebnisse der Volks- und Berufszählungen 1961 und 1970 sowie die vom 
Statistischen Bundesamt veröffentlichten Ergebnisse des Mikrozensus.

Soweit Angaben für zukünftige Jahre enthalten sind, handelt es sich um Schät
zungen.

I. Studenten

1. Studenten an allen Hochschulen

2 .

1953: 150 000 
1960: 291 000 
1970: 511 000 
1977: 914 000

Studienanfänger an allen Hochschulen in Prozent der gleichaltrigen Bevölke
rung am Altersjahrgang (einschl. Ingenieurschulen und Fachhochschulen)
(Durchschnittsjahrgang aus der jeweils 19- bis unter 21jährigen Bevölkerung) 
1953: 6,4 <0b 
1960: 7,9 %
1970: 15,4 <7o 
1977: 18,4 %
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3. Studienanfänger an allen Hochschulen seit 1974
1974: 168 300 
1975: 166 600 
1976: 168 100 
1977: 165 500

4. Soziales Bild der Studentenschaft

•  Anteil der Studenten aus Arbeiterfamilien

-  an wissenschaftlichen Hochschulen

1928: 2,1 % (in absoluten Zahlen: 2 066)
1951: 4,1 % (in absoluten Zahlen: 4 461)
1976: 13,0 °7o (in absoluten Zahlen: ca. 65 000)

-  an Fachhochschulen 
1976: 27,0 <7o

•  Bildungsabschluß der Väter von Studienanfängern an Universitäten und 
Technischen Hochschulen

1967 1971

Abitur oder Studium 41,1 % 31 5 %
kein Abitur, kein Studium 55,8 % 65*8 %
keine Angaben 3,1 (?„ 2\l %

Weitere Informationen und Interpretationen: „Arbeiterkinder im Bildungs
system” , hrsg. vom BMBW, 1976.

5. Anteil der Studentinnen an der Gesamtzahl der an allen Hochschulen Studie- 
renden

1928: 11,7 %
1953: 20,6 % — ohne Ingenieurschulen 
1960: 23,5 °7o — ohne Fachhochschulen 
1970: 30,7 %
1977: 34,4 %

an wissenschaftlichen Hochschulen 
1976
22,7 % bis 21 Jahre 
47,3 °7o 22 bis 26 Jahre 
30,0 % über 26 Jahre

6. Altersaufbau der Studenten 
1963
27.6 °/o bis 21 Jahre
53.6 % 22 bis 25 Jahre 
19,3 % über 25 Jahre
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Weitere Informationen und Interpretationen zu den Ziffern 4 -6  in: ,,8. So
zialerhebung des Deutschen Studentenwerks” , Schriftenreihe des BMBW, 
Hochschule Heft 27, 1978.

7. Mittlere Verweildauer (Zahl der Jahre, die ein Student immatrikuliert war)

1974 1975 1976
Gesamthochschulen 5,1 4,9 4,9
Universitäten 7,2 7,0 6,5
Pädagogische Hochschulen 4,9 5,0 4,7
Kunsthochschulen 6,2 6,2 6,1
Fachhochschulen 3,5 3,9 3,9
insgesamt 5,8 5,9 5,6

8. Bestandene Prüfungen an Hochschulen

I960: 48 000 (davon 12 000 an Ingenieurschulen) 
1975: 112 000 (davon 31 000 an Fachhochschulen) 
1980: ca. 140 000

-  davon waren im Studienjahr 1975
Diplom- und sonstige Abschlußprüfungen 35 600
Doktorprüfungen 11 600
Graduierungen 30 700
Lehramtsprüfungen (auf Personen umgerechnet) 34 200

9. Studenten und Absolventen (in Tausend)

Studenten Absolventen

1976 877 107
1985 ca. 1 057 ca. 176
1990 ca. 1 036 ca. 195
1995 ca. 820 ca. 167

II. Personal und Ausbau

1. Aufwendungen von Bund und Ländern für die Hochschulen einschl, 
Forschungs- und Ausbildungsförderung

1963: 2,3 Mrd. DM (0,6 <7o des Bruttosozialproduktes)
1970: 7,2 Mrd. DM (1,1 <7o des Bruttosozialproduktes)
1976: 16,0 Mrd. DM (1,5 <7o des Bruttosozialproduktes)
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2. Hochschulbau 1971 bis 1977

•  Gesamtausgaben von Bund und Ländern ca. 18,3 Mrd. DM
•  Fertiggestellte Studienplätze nach Flächenrichtwerten: ca. 260 000

3. Entwicklung der Personalstellen und Studenten für alle Hochschulen in Meß
reihe

1960 1970 1976

Stellen für wissenschaftliches Personal 100 300 433
Studienanfänger 100 158 212
Studenten 100 175 301

Weitere Daten zu den Ausgaben für die 
turdaten 1977” , hrsg. vom BMBW.

Hochschulen in: ,,Grund- und Struk

III. Daten zum Beschäftigungssystem

1. Deutsche Bevölkerung

•  Geburten
1955: 785 000
1965: 1 000 000 
1975: 518.000

•  65jährige
1970: 683 000
1980: 438 000
1990: 645 000

•  16- bis unter 65jährige
1961: 38 194 000 
1975: 35 834 000 
1985: 38 235 000

2. Die Qualifikationsstruktur der Erwerbstätigen (Schätzung) in Prozent

1961 1970 1976
ohne Ausbildungsabschluß, mit Anlernung 
betriebliche Ausbildung zusammen 91,1 83,5 81,9
Berufsfach-, Fach-, Technikerschule
Fachhochschule zusammen1) 6,0 12,6 13,9
Hochschule1)

~  ~ V  "  — — ------------------ ------------
2,9 3,8 4,2

l) Zuordnung entsprechend Volks- und Berufszählung 1961
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Weitere Daten zur Bildungsexpansion und zum Verhältnis von Bildungs- und 
Beschäftigungssystem -  auch im internationalen Vergleich -  in : BMBW, 
Bildungspolitische Zwischenbilanz 1976; Antwort der Bundesregierung vom 
13. April 1978 auf die Große Anfrage der Fraktionen von SPD und FDP zur 
Bildungspolitik, Bundestagsdrucksache 8/1703.

Erwerbstätige Hochschulabsolventen

•  Gesamtzahl (ohne Absolventen von Ingenieurschulen und Fachhoch
schulen)

1961: 772 000 (2,9 % der Erwerbspersonen)
1970: 998 000 (3,8 %  der Erwerbspersonen)
1975: ca. 1 116 000 (ca. 4,2 °7o der Erwerbspersonen)

•  Erwerbstätige mit Abschluß an einer Fachhochschule oder einer ent
sprechenden Bildungseinrichtung

1970: 457 000 (1,7 % der Erwerbspersonen)
1975: 508 000 (1,9 % der Erwerbspersonen)

Aufschlüsselung nach Fächergruppen siehe Antwort der Bundesregierung 
vom 29. August 1977 auf die Kleine Anfrage der Fraktion der CDU/CSU 
betr. ,,Berufsaussichten junger Hochschulabsolventen’’, Bundestagsdruc 
sache 8/860.

•  Anteil der im öffentlichen Dienst beschäftigten Hochschulabsolventen in 
Prozent der Erwerbspersonen mit Hochschulabschluß

1961 1970 1975 1977

Insgesamt (Fachhochschul- und Hoch- 45,5 44,0

schulabsolventen)
von allen F achhochschulabsolventen ca. 22,0 •

von allen H ochschulabsolventen 50,2 54,0 58,0

hiervon

im Bildungsbereich 38,9 43,6 48,0

in anderen Bereichen 11,3 10,4 10,0



4. Arbeitslosigkeit

•  am 30. September 1977 als arbeitslos Gemeldete

Gesamtzahl: 911 257

davon

-  ohne abgeschlossene Berufsausbildung 485 081
-  mit abgeschlossener Berufsausbildung 426 176

hierunter

Ausbildung (Lehre) 335 577
Berufsfach-/Fachschule 50 838
Fachhochschule 15 984
Hochschule 23 777

•  Dauer der Arbeitslosigkeit von Hochschulabsolventen (September 1977)

absolut in Prozent
unter 1 Monat 5 273 13,3
1 bis unter 3 Monate 12 778 32,1
3 bis unter 6 Monate 7 249 18,2
6 bis unter 12 Monate 8 103 20,4
1 bis unter 2 Jahren 4 377 11,0
2 Jahre und länger 1 981 5,0
Insgesamt 39 761 100,0

Zweiter Teil: Empirische Untersuchungen zur Hochschulausbildung

Insbesondere zu folgenden Problembereichen liegen Daten und empirische Un- 
tersuchungen vor:

-  Lehrnachfrage und Lehrangebot
-  Lehrplan und Ausbildungsziele
-  Studienorientierung und Studienplanung
-  Studienplanung und Qualifikationsprozesse im Studium
-  Studiensituation
-  Zum Verhältnis von Studienbedingungen und Studienplanung
-  Formen der Zusammenarbeit von Lehrenden und Studierenden
-  Struktur des Lehrangebotes
-  Studien- und Berufsberatung
-  Studienfachwechsel und Gründe
-  Studienabbruch und Gründe
-  Studien- und Verweilzeiten
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Hierfür sind insbesondere folgende Untersuchungen einschlägig:

-  „Studienplanung und Organisation der Lehre” (1974), Prof. Oehler (im 
Auftrag des BMBW)

-  „Orientierungsprobleme und Erfolgsbeeinträchtigung bei Studierenden” 
(1973), Universität Saarbrücken (im Auftrag des BMBW)

1 -  „Hochschulbarometer” (WS 73/74), Infratest (im Auftrag des BMBW)

-  „Daten und Gründe für Studienfachwechsel und Studienabbruch” (1974), 
HIS (im Auftrag des BMBW)

-  „Studenten 1975” (1975), Konrad-Adenauer-Stiftung

-  „Befragung des wissenschaftlichen Personals der Hochschulen zur Fortent
wicklung von Lehre und Forschung” (WS 1976/77), Infratest (im Auftrag 
des BMBW).

%
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